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50 Jahre Bündner Schulblatt

Zulage bekommen sollen, und zwar je Fr. 300. vom Kanton und von
der Gemeinde. Im Jahre 1944 verfügte der Große Rat mit Vollmacht
durch die Voksabstimmung, daß diese Zulage mit Rücksicht auf die

angestiegene Teuerung auf je Fr. 350.— anzusetzen sei. Diese

Bestimmunghatte pro 1944/45 Gültigkeit und ist zur Stunde noch in Kraft. Das

Minimalgehalt ist mit Inbegriff dieser Zulage heute für den Primarlehrer
für 26 Wochen von der Gemeinde Fr. 1300. + Fr. 350.—
I - 1610. und vom Kanton Fr. 1100.— + Fr. 350.— Fr. 1450.
total Fr. 3 100. Der Primarlehrer mit neun und mehr Dienstjahren hat

demnach ein Gehalt von Fr. 3500. Der Sekundarlehrer steigt im
Gehalt ebenfalls um die Fr. 700. — Teuerungszulage.

Behörden und Volk haben durch diese Beschlüsse und durch das

verdankenswerte Entgegenkommen bereits dokumentiert, daß dem

Lehrer bei dieser verteuerten Lebenshaltung mehr Gehalt gehört. Die
bevorstehenden Auseinandersetzungen sollten deshalb unseres Frachtern

nicht unüberwindlich sein.

Lorenz^ Zinsli, Alt-Lehrcr.

Valendas, im Dezember 1945.

Dipl. Ing. E.WILLI AG
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